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§ 5.  
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Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Er-
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versicherung sowie über die Ausrichtung von kantonalen Beihil-

fen (EG/ELG) vom 11. November 1987 

 
Vermögensverzehr 

§ 5. Der gemäss Art. 3c Abs. 1 lit. c des Bundesgesetzes als Ein-
nahme anzurechnende Vermögensverzehr wird bei Altersrentnerin-
nen und -rentnern in Heimen und Spitälern gestützt auf Art. 5 Abs. 3 
lit. b des Bundesgesetzes auf zwanzig Prozent festgesetzt. 
2  

Lebt von beiden Ehegatten nur eine Person im Heim oder Spital,   
beträgt der Vermögensverzehr einen Zehntel. 

Anspruch 

 
 
2
Bei der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenver-

sicherung Rentenberechtigte haben bei dauerndem oder längerem 
Aufenthalt in einem Spital, Alters-, Pflege- oder Behindertenheim 
zusätzlich Anspruch auf eine Pflegebeihilfe, wenn sie die Vorausset-
zungen gemäss Art. 2-2d des Bundesgesetzes sowie § 15 dieses 
Gesetzes erfüllen und soweit die gemäss Art. 3c des Bundesgeset-
zes anrechenbaren Einnahmen und allfällige Ergänzungsleistungen 
die gemäss Art. 3b Abs. 2 und 3 des Bundesgesetzes sowie § 4 die-
ses Gesetzes anerkannten Ausgaben nicht zu decken vermögen.  

Anspruch 

§14 Abs. 1 unverändert 

 
2
 Bei der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenver-

sicherung Rentenberechtigte haben bei dauerndem oder längerem 
Aufenthalt in einem Spital, Alters-, Pflege- oder Behindertenheim 
zusätzlich Anspruch auf eine Pflegebeihilfe, wenn sie die Vorausset-
zungen gemäss Art. 2-2d des Bundesgesetzes sowie § 15 dieses 
Gesetzes erfüllen und soweit die gemäss Art. 3c des Bundesgeset-
zes anrechenbaren Einnahmen und allfällige Ergänzungsleistungen 
die gemäss Art. 3b Abs. 2 und 3 des Bundesgesetzes sowie § 4 die-
ses Gesetzes anerkannten Ausgaben nicht zu decken vermögen. 
Die Höhe des als Einnahme anzurechnenden Vermögensverzehrs 
richtet sich bei den Altersrentnerinnen und –rentnern nach § 5 dieses 
Gesetzes. 
 

Abs. 3 unverändert 
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